
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, sehr geehrte Schulleiter/-innen, liebe Schüler/-innen, 

 

wir, die Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG (VBAO), veranstalten im Dezember 2019, Januar 2020 und 

Februar 2020 die Aktion „AbschlussKlassenVoting" für die Schüler/-innen einer weiterführenden Schule im 

Geschäftsgebiet der VBAO. Die Schüler/-innen können mit Einreichen eines Bildnisses bei uns teilnehmen. Die 

fünf Gewinnerklassen werden mittels öffentlichem Voting auf unserer Instagramseite 

www.instragram.com/vbao.de ermittelt und erhalten von uns eine Fotobox im Wert von ca. 500,00 Euro für 

die Abschlussklassenparty im Jahr 2020 gestellt. Die Teilnahme an dem Wettbewerb ist selbstverständlich 

kostenfrei und freiwillig. Für die Teilnahme ist es nicht erforderlich, dass Personen auf den Bildnissen 

erkennbar sind. Sollten minderjährige Schüler/innen auf dem eingereichten Bildnis zu sehen sein, benötigen 

wir von Ihnen, den Erziehungsberechtigten, eine schriftliche Einwilligung darüber, dass eine Zustimmung zur 

Veröffentlichung hierfür erteilt wurde. Weitere Informationen zum Wettbewerb und unsere ausführlichen 

Datenschutzhinweise finden Sie unter: www.vbao.de/abschluss2020 

 

Mit den besten Grüßen 

Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG 

 

 

Einwilligung in die Veröffentlichung von Bildnissen von minderjährigen Schüler/-innen 

 

 

__________________________________  und   ____________________________________ 

Name, Vorname, Geburtsdatum     Schule und Klasse der/des Schülers/-in  

 

Hiermit willige ich in die Veröffentlichung von Bildnissen der oben bezeichneten Person ein. Ich bin damit 

einverstanden, dass diese Bildnisse (Personenabbildungen in Fotos, Fotocollagen, Boomerangs, GIFs oder 

Kurzvideos mit und ohne Ton), die der VBAO von den Schülern/-innen für diese Aktion zur Verfügung gestellt 

werden, in den Medien der VBAO (u.a. Internetseite www.vbao.de, soziale Medien (insbesondere Instagram), 

Mitgliederzeitung) und der örtlichen Tagespresse für die Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden. Mir ist 

bekannt, dass ich für die Veröffentlichung kein Entgelt erhalte. Die Rechteeinräumung an den 

Personenabbildungen umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. 

Die VBAO haftet nicht dafür, dass Dritte ohne Wissen der VBAO den Inhalt der genannten Medien für weitere 

Zwecke nutzen, so insbesondere auch durch das Herunterladen und/oder Kopieren von Bildnissen. Die VBAO 

sichert zu, dass ohne Zustimmung des Unterzeichnenden Rechte an den in den genannten Medien 

eingestellten Bildnissen nicht an Dritte veräußert, abgetreten usw. werden. Diese Zustimmung gilt auch für 

den Fall, dass die VBAO in einer anderen Rechtsform [z. B. als GmbH] tätig wird. Die Einwilligung ist freiwillig 

und jederzeit schriftlich bei der VBAO widerruflich. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr 

widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Mir ist zudem bewusst, dass die Nichterteilung oder der 

Widerruf der Einwilligung vor oder während der Votingphase den Ausschluss der Schulklasse vom 

Wettbewerb bedingt. Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. über das 

Schuljahr und auch über die Schulzugehörigkeit hinaus.  

 

___________________________________ 
[Ort, Datum] 

 

___________________________________         und ____________________________________________ 
[Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten]    [ab dem 14. Geburtstag: Unterschrift der/des Schülers/-in] 

  

 

Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis: 

Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Bildnissen) weltweit 

abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ 

aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit 

weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, 

die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden. 


